
 

 

 

 

 

 
 

Informationen aus dem  

Gemeinderat  
 

Erinnerung Einwohnergemeindever-

sammlung 

Gerne erinnern wir die Stimmbürgerinnen 

und Stimmbürger an die heutige Einwohner-

gemeindeversammlung um 20.15 Uhr in der 

Mehrzweckhalle Freienwil. Bitte bringen Sie 

Ihren Stimmrechtsausweis mit. 

 

Die Einladungen wurden fristgerecht ver-

sandt. Alle dazugehörenden Unterlagen lie-

gen auf der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf. 

Ebenfalls können Sie Unterlagen zur heutigen 

Gemeindeversammlung auf der Homepage 

unter 

freienwil.ch  Politik  Gemeindever-

sammlung abrufen. 

 

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erschei-

nen. 

 

Veröffentlichung der Beschlüsse der 

Ortsbürgergemeindeversammlung 

Gestützt auf § 15 des Gesetzes über die 

Ortsbürgergemeinden werden die Ver-

sammlungsbeschlüsse der Ortsbürgerge-

meindeversammlung vom 14. Juni 2019 wie 

folgt veröffentlicht: 

 

1. Genehmigung des Protokolls der Orts-

bürgergemeindeversammlung vom 22. 

November 2018 

2. Genehmigung des Rechenschaftsberichts 

2018 

3. Genehmigung der Jahresrechnung 2018 

4. Genehmigung der Kreditabrechnung Sa-

nierung Waldstrassen 

 

Da das Beschlussquorum von 1/5 bei allen 

Abstimmungen erreicht wurde, unterstehen 

die Beschlüsse der Ortsbürgerversammlung 

nicht dem fakultativen Referendum. Die Be-

schlüsse sind definitiv. 

  

 

Teiländerung Allgemeine Nut-

zungplanung § 9a Abs. 6 BNO – 

Fristverlängerung der bedingten 

Spezialzone Bücklihof – öffentli-

che Auflage 

Nach Abschluss des Mitwirkungsver-

fahrens und der kantonalen Vorprü-

fung werden die Entwürfe gemäss § 24 

Abs. 1 BauG öffentlich aufgelegt. 

 

Die Entwürfe mit Erläuterungen und 

der Vorprüfungsbericht liegen vom 14. 

Juni 2019 bis 15. Juli 2019 auf der Ge-

meindeverwaltung auf und können 

während der Bürozeit eingesehen 

werden. Die Unterlagen können auch 

auf der Homepage unter www.freien-

wil.ch  Verwaltung  Verwaltungs-

bereiche  Bau und Planung  Tei-

länderung § 9a BNO - Bücklihof, ein-

gesehen werden. 

 

Wer ein schutzwürdiges eigenes Inte-

resse hat, kann innerhalb der Auflage-

frist Einwendung erheben. Organisati-

onen gemäss § 4 Abs. 3 und 4 BauG 

sind ebenfalls berechtigt, Einwendung 

zu erheben. Einwendungen sind 

schriftlich beim Gemeinderat einzu-

reichen und haben einen Antrag und 

eine Begründung zu enthalten. 

 

Die obgenannte Publikation erfolgte 

im amtlichen Publikationsorgan "Rund-

schau Nord" vom 13. Juni 2019 und im 

Amtsblatt des Kantons Aargau vom 

14. Juni 2019. 

 

Start der Tagesstrukturen 

Das Aargauische Kinderbetreuungsge-

setz verpflichtet die Gemeinden, be-

darfsgerechten Zugang zu familiener-

gänzender Kinderbetreuung sicherzu-

stellen, wobei auch eine Zusammenar-

beit mit Dritten möglich ist.  
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Nach dem Rückzug der Kita pop e poppa 

starten im August 2019 neu die Tagesstruk-

turen Freienwil mit einem Ganztagesangebot 

von 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr am Montag, 

Dienstag und Donnerstag sowie am Freitag 

von 07.00 Uhr bis 15.15 Uhr. Am Mittwoch 

scheint anhand des aktuellen Anmeldungs-

rücklaufes kein Bedarf vorhanden zu sein. 

Nach- und Neuanmeldungen sind jederzeit 

möglich (vgl. www.freienwil.ch unter Bil-

dung/Tagesstrukturen). Bei entsprechendem 

Bedarf werden die Tagesstrukturen weiter 

ausgebaut. 

 

Die ersten Betreuungstage wird das Team 

unter der Leitung von Frau Patricia Valer 

Rehorik dazu nutzen, die Räume und die Um-

gebung des Weissen Windes gemeinsam mit 

den Kindern in Be-

schlag zu nehmen, 

sie noch persönli-

cher zu gestalten 

und gemeinsame 

Regeln zu erarbei-

ten. 

 

 

 

Private Kinderbetreuung 

Die Kinderbetreuung gegen Entgelt ist im 

Rahmen von Tagesfamilien bis zu fünf gleich-

zeitig betreuten Kindern gestattet (wobei ei-

gene Kinder ebenfalls zu zählen sind). Die Tä-

tigkeit erfordert eine Anmeldung bei der 

kantonalen Ausgleichskasse und eine 

Betriebshaftpflichtversicherung. Das 

Einkommen untersteht der Steuerpflicht und 

den einschlägigen BVG-Regelungen.  

 

Bei Betreuung von mehr als fünf Kindern 

gleichzeitig gelten die Bestimmungen für 

Krippen, Horte und Heime, d.h. das Betreu-

ungsangebot muss durch die Gemeinde kon-

trolliert und bewilligt werden. 

 

Die privat angebotene Kinderbetreuung ist 

sinnvollerweise mit dem kommunalen Ange-

bot zu koordinieren, damit Synergien genutzt 

und Konkurrenzangebote vermieden wer-

den können. Nur so kann sich das neue, qua-

litätsgeprüfte Tagesstrukturangebot in Frei-

enwil etablieren und entwickeln. 

 

Abschluss Sanierung Waldstrasse 

Die sanierte Waldstrasse vom Berghof 

bis zum Forsthaus ist wieder für den 

Verkehr frei gegeben. Das Werk darf 

als gelungen bezeichnet werden. Der 

Gemeinderat ist überzeugt, dass die 

Strasse nun viele Jahre wieder gute 

Dienste leistet. Herzlichen Dank den 

Unternehmern: Aarvia Bau AG, Anton 

Burger, Landwirt und Agriservice, Mi-

chael Suter. 

 

Sanierung Eindolung Deponie 

Cholhuufe 

Die Arbeiten werden vermutlich wäh-

rend den Sommerferien in Angriff ge-

nommen. Es ist mit geringen Verkehrs-

behinderungen bei der Zufahrt von 

der Weiherstrasse zum Cholhuufe-

Parkplatz zu rechnen. 

 

Ortsgeschichte Freienwil 

Im Jahr 1997 veröffentlichte die Ge-

meinde Freienwil anlässlich ihrer 700-

Jahr-Feier eine Dorfgeschichte. Das 

reich illustrierte Buch befasst sich auf 

etwa 100 Seiten mit der ausseror-

dentlich interessanten Geschichte von 

Freienwil, die darin gipfelte, dass die 

Bewohnerschaft 1507 die Rechte des 

Badener Twingherren abkaufte und 

von nun an selbst das Dorfgericht ab-

halten durfte. 

  

Seinerzeit erhielten alle Haushalte ein 

Exemplar der Publikation. Bis etwa 

2012 wurden Exemplare an Neuzuzie-

hende und Jungbürger verteilt. Danach 

gingen die Vorräte zur Neige.  

  

Kürzlich wurden auf der Gemeinde-

kanzlei nochmals 60 Exemplare aufge-

funden. Der Gemeinderat beschloss, 

maximal 40 dieser Bücher zum Preis 

von CHF 10.00 an Interessierte abzu-

geben.  

 

Wir laden Sie ein, von diesem Angebot 

Gebrauch zu machen. 

 

 

 

Informationen aus der Ge-

meindeverwaltung 
 

Neuer Gemeindeschreiber ab 2. Au-

gust 2019 



 
Mit Marc Oberli, geb. 

1981, konnte der Ge-

meinderat die per 1. 

September 2019 frei-

werdende Stelle neu 

besetzen. Der Stel-

lenanritt erfolgt per 

2. August 2019, damit 

mit dem aktuellen 

Stelleninhaber, Ma-

nuel Brunner, ein geordneter Übergang statt-

finden kann. Der Gemeinderat konnte mit 

Marc Oberli eine kompetente Person gewin-

nen, welche Erfahrungen auf Gemeindeebene 

mitbringt. 

 

Im Anschluss an sein Jura-Studium in Basel 

hat Marc Oberli diverse Praktika absolviert. 

Insbesondere war er am Bundeverwaltungs-

gericht in St. Gallen tätig. Im Dezember 2017 

trat er die Stelle als Stellvertreter der Stadt-

schreiberin in Dietikon an, bevor er in Ro-

dersdorf die Stelle als Gemeindeschreiber 

annahm. Derzeit besucht er den Lehrgang 

Gemeindeschreiber an der Fachhochschule, 

um seine Kenntnisse weiter zu vertiefen. 

Marc Oberli wohnt derzeit noch in Roders-

dorf, möchte seinen Wohnsitz künftig in die 

Region um Baden verlegen. In seiner Freizeit 

findet man ihn in und an der Birs / dem Rhein, 

wo er seinem Hobby dem Fischen nachgeht. 

Im Weiteren besucht er gerne das Kino und 

geht, wenn es die Zeit zulässt, wandern. 

 

Marc Oberli freut sich die Freienwilerinnen 

und Freienwiler kennenzulernen und die Ar-

beit in Ihrem Dienst anzutreten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommeröffnungszeiten aufgrund 

Renovation Gemeindehaus 

Der Schalter der Gemeindeverwal-

tung Freienwil ist infolge Renovations-

arbeiten vom 1. Juli 2019 bis 17. Juli 

2019 jeweils morgens von 08.30 Uhr 

bis 11.30 Uhr geöffnet. Am Nachmit-

tag bleibt der Schalter geschlossen.  

 

Termine können auch ausserhalb der 

Öffnungszeiten vereinbart werden.  

 

Sommerpause Freienwil Aktuell 

In den Sommerferien wird voraus-

sichtlich kein Freienwil Aktuell er-

scheinen.  

 

Der Gemeinderat Freienwil sowie das 

Verwaltungsteam wünschen allen Frei-

enwilerinnen und Freienwiler einen 

schönen und angenehmen Sommer. 

 

Gratiseintritt Schwimmbad 

Endingen 

Die Gemeinde Endingen möchte den 

Freienwilerinnen und Freienwilern ei-

nen Eintritt in ihr Schwimmbad schen-

ken. Gerne kommen wir dieser Bitte 

nach. Im Anhang finden Sie einen ent-

sprechenden Gutschein für einen Ein-

zel- oder einen Familieneintritt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Zeit Art des Anlasses Ort Verein/Institution 

27.06. 20.15 Einwohnergemeindeversammlung Mehrzweckhalle Freienwil Gemeinde Freienwil 

28.06.- 

29.06. 
 Vereinsreise / Kantonales Appenzell a.R. FSV Freier Schiessverein Freienwil 

28.06. 20.00 Konzert Johannes Kobelt-Quantett Saal, Weisser Wind Verein Kultur im Saal 

29.06.-

30.06. 
 Vater-Kind-Wochenende  

Im Zelt an der Lägern bei ei-

nem Bauernhof 

Ref. Teilkirchgemeinde Ehrendin-

gen-Freienwil 

29.06. 13.30-15.30 Parkour-Einführungsworkshop 
Mehrzweckhalle Rietwise, 

Lengnau 
Frauenverein Lengnau-Freienwil 

29.06. 18.00 Schulschluss-Gottesdienst Kirche Lengnau 
kath. Kirchgemeinde Lengnau-Frei-

enwil 

30.06. 7.00-20.00 Freienwil im Europapark Europapark Adrienn & Adrian Attenhofer 

02.07.  Singen an Patrozinium Freienwil Männerchor Freienwil 

02.07. 19.00 Patrozinium Kapelle Freienwil Kapelle Freienwil 
kath. Kirchgemeinde Lengnau-Frei-

enwil 

03.07.  Generalversammlung  Männerchor Freienwil 

03.07. 18.30 Schulschlussfeier Schule Freienwil Schule Freienwil 

03.07. 18.30 MusiGrill RAS, Ehrendingen Musikgesellschaft Ehrendingern 

04.07. 14.00-17.00 
Jass- und Spielnachmittag für Senio-

ren  
Waldhütte Fährich, Lengnau Frauenverein Lengnau-Freienwil 

04.07. Abends Examenessen  Schule Freienwil 

07.07.-

11.08. 
 Sommerferien  Schule Freienwil 

Allgemeine Informationen zu Schlüsselprojekten 

Gestaltungsplan "Mitte" 

Gegen den vom Gemeinderat beschlossenen Gestaltungsplan und die Einwendungsentscheide ging 

eine Beschwerde ein. Der Gestaltungsplan wurde dem Departement Bau, Verkehr und Umwelt, 

Abteilung Raumentwicklung, Aarau, zur Einleitung des Genehmigungsverfahrens übermittelt, wel-

ches sich nun mit dem Gestaltungsplan und der eingereichten Beschwerde befasst.  Ein Entscheid 

wird im Herbst 2019 erwartet. 

Gestaltungsplan Bücklihof 

Gegen den vom Gemeinderat beschlossenen Gestaltungsplan und die Einwendungsentscheide gin-

gen vier Beschwerden ein. Der Gestaltungsplan wurde dem Departement Bau, Verkehr und Um-

welt, Abteilung Raumentwicklung, Aarau, zur Einleitung des Genehmigungsverfahrens übermittelt, 

welches sich nun mit dem Gestaltungsplan und den eingereichten Beschwerden befasst. 

Teiländerung der Allgemei-

nen Nutzungsplanung § 9a 

Abs. 6 BNO – Spezialzone 

Bücklihof 

Parallel zum Genehmigungsverfahren des Gestaltungsplans Bücklihof hat die IG Bücklihof eine Tei-

länderung der Allgemeinen Nutzungsplanung § 9a Abs. 6 BNO – Spezialzone Bücklihof, beantragt 

mit dem Ziel, die Frist zur Realisierung von wesentlichen Teilen der Nutzung eines Pferdekompe-

tenzzentrums bis zum 25. September 2025 zu verlängern. Das Mitwirkungsverfahren fand bis am 

15. April 2019 statt. Der Mitwirkungsbericht wurde zwischenzeitlich verfasst und vom Gemeinde-

rat verabschiedet. Wie in der Rundschau vom 13. Juni 2019, im Amtsblatt des Kantons Aargau 

vom 14. Juni 2019 und in dieser Ausgabe des Freienwil Aktuell publiziert, findet vom 14. Juni 2019 

bis 15. Juli 2019 die öffentliche Auflage statt. 

Asylstrategie  

Freienwil hat nach der neuen Berechnung des Kantons vier Personen unterzubringen. Der Ge-

meinderat will Privatunterbringungen fördern und wird dazu demnächst ein Reglement verabschie-

den. 

BNO-Revision 

Als erste Stufe der BNO-Revision entsteht 2019 ein räumliches Entwicklungsleitbild (REL). Es wird 

von einer Spurgruppe aus Einwohnerinnen und Einwohnern Freienwils unter der Leitung von 

Ortsbildberater Samuel Flükiger erarbeitet. Eine erste Sitzung hat am 28. Mai 2019 stattgefunden. 

Voraussichtlich im Dezember 2019 werden die Zwischenergebnisse im Rahmen eines öffentlichen 

Workshops vorgestellt. 

Swisscom Antenne Ein Teil der vorevaluierten Standorte wird einer vertieften Prüfung unterzogen. 


